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Lokrangierführer in der Praxis –
Aktuelle Änderungen in der
Transportabwicklung

Welche Bedeutung und Auswirkungen
die RID-Änderungen zum 1. Januar
2007 für Eisenbahnverkehrsunterneh-
men haben, wird am Beispiel Railion
Deutschland AG dargestellt und erläu-
tert.

Seite 3

BEFA – ein Bedienkommando im
ESTW mit besonderer Bedeutung

Mit diesem Beitrag starten wir eine Se-
rie, die sich besonders an ESTW-Fdl
richtet.

Seite 6

Reinigen von Eisenbahnfahrzeu-
gen zur Personenbeförderung

In diesem Artikel wird die neue GUV-
Information „Reinigen von Eisenbahn-
fahrzeugen zur Personenbeförderung“
(GUV-I 5034) erläutert.

Seite 10

Liebe Leserinnen und Leser,

in der Ihnen vorliegenden Ausgabe der BahnPraxis werden wieder
umfangreiche Neuerungen aus verschiedenen Bereichen erläutert.

Die Liberalisierung des Eisenbahnsektors hat zum Ziel, dass der
grenzüberschreitende Schienenverkehr unter gleichen Bedingungen für alle

Beteiligten vereinfacht wird. Hierzu wurden in der Vergangenheit und
werden auch in der Zukunft bestehende Übereinkommen und Vorschriften

modifiziert oder ergänzende Regelungen geschaffen.
Für den Bereich der Transportabwicklung wurden die Handbücher des

internationalen Eisenbahnkomitees erarbeitet und in Kraft gesetzt.

In unserer Reihe „Lokrangierführer in der Praxis“ werden aktuelle
Neuerungen in der Transportabwicklung dargestellt, die sich aus der

Änderung der Gefahrgutrechtsvorschriften
ergeben. Eine Änderung, die Auswirkungen
auf die internen und externen Prozesse und

Abläufe hat, ist die Pflicht der
Eisenbahnunternehmen zu jeder Zeit die

Gefahrgutinformationen verfügbar zu haben.
Dies wurde bisher auch schon bei

einem Großteil der Gefahrguttransporte
sichergestellt.

Der Autor erläutert die Modifizierungen in
den Beförderungspapieren und geht dabei
detailliert auf die geänderten Abläufe in der

Produktionsdurchführung ein.
Alle Änderungen des internationalen Rechts

sind für die Mitarbeiter der Railion
Deutschland AG in der Richtlinie 60501

eingearbeitet. Dies ist ein Beitrag, der sicher nicht nur für Lokrangierführer
und Mitarbeiter der Railion Deutschland AG von Interesse ist.

In einem weiteren Beitrag der EUK wird die neue GUV-I
„Innenreinigung der Züge“ vorgestellt. Der Beitrag erläutert beispielhaft die

Sicherheitsanforderungen, die das Verhalten der Mitarbeiter betreffen.
Denken Sie aber bitte auch daran, dass Sie in Ihrem allgemeinen Umfeld die

allgemeinen Sicherheitshinweise beachten, denn Gefahren lauern überall.

Wir wünschen Ihnen – wie immer – viel Spaß beim Lesen.
Ihre Redaktion der BahnPraxis

Unser Titelbild:
Im ESTW München steuert der

Fahrdienstleiter auch den
Verkehr im Bahnhof

Garmisch-Partenkirchen.

Foto: DB AG/Schmid
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Die bisherigen Vorschriften für
den internationalen Güterver-
kehr (PIM) wurden daher ab die-
sem Termin durch Handbücher
des Internationalen Eisenbahn-
transportkomitees (CIT) ersetzt.

Wie schon vorab bekannt ge-
geben, erfolgte zum 1. Januar
2007 eine Änderung der Ge-
fahrgutrechtsvorschriften.

Gemäß der neu gefassten „Ord-
nung für die internationale Ei-
senbahnbeförderung gefährli-
cher Güter (RID)“ muss nun der
Beförderer sicherstellen, dass
das EIU zu jedem Zeitpunkt und
uneingeschränkt über bestimm-
te gefahrgutrelevante Daten
verfügen kann.

Die Inhalte für die Transportab-
wicklung der betroffenen Hand-
bücher des CIT und des RID
sind für die Mitarbeiter der Rai-
lion Deutschland AG in die Richt-
linie 60501 eingearbeitet.

In diesem Artikel haben wir für
Sie die wichtigsten Änderun-
gen dargestellt und erläutert,
die sich durch diese eisenbahn-
und gefahrgutrechtlichen Aktu-
alisierungen in der Praxis erge-
ben haben oder sich in der
Umstellungsphase befinden.

Internationaler
Eisenbahnverkehr
Änderungen der
Beförderungspapiere

Der internationale Eisenbahn-
Güterverkehr wird durch die
„Einheitlichen Rechtsvorschrif-
ten für den Vertrag über die
internationale Eisenbahnbeför-
derung (CIM)“ geregelt. Gegen-
stand ist der direkte Versand
von Gütern mittels eines einzi-
gen Beförderungsdokuments,
des CIM-Frachtbriefs, der auf
der gesamten Strecke von der
Übernahme des Gutes bis zu
dessen Ablieferung gültig ist
(Abbildung 1).

Dieser CIM Frachtbrief wurde
unter Berücksichtigung der
(neu) geforderten/geänderten
Angaben und Verwendung als
Zollpapier neu aufgelegt.

Lokrangierführer in der Praxis

Aktuelle
Neuerungen

in der
Transport-
abwicklung

Gerd Schneider, Railion Deutschland AG, Fachautor für
Transportrichtlinien, KundenServiceZentrum Duisburg

Der grenzüberschreitende Schienenverkehr ist in Europa
seit langer Zeit im Übereinkommen über den

internationalen Eisenbahnverkehr – COTIF geregelt.
Im Jahre 1999 haben sich die Mitgliedsstaaten auf
bedeutsame Änderungen dieses Übereinkommens
geeinigt, um insbesondere der Liberalisierung des

Eisenbahnsektors Rechnung zu tragen. Entsprechend
den gesetzlichen Bestimmungen trat das revidierte

Übereinkommen am 1. Juli 2006 in Kraft.

Beim Frachtbrief als Formular
handelt es sich um einen grü-
nen Vordruck. Bei der Erstel-
lung mittels Drucker (z.B. Aus-
druck durch das KundenSer-
viceZentrum) erhalten Sie ein
Formular in Schwarz/Weiß-
Druck).

Weiter wurde ein besonderes
Muster für den Kombinierten
Verkehr – CIM-Frachtbrief Kom-
binierter Verkehr – eingeführt,
der das Einheitsdokument CIM/
UIRR-Frachtbrief ersetzt.

Für Sendungen zwischen Staa-
ten, welche die Einheitlichen
Rechtsvorschriften CIM an-
wenden und Staaten, welche
das SMGS (Ost-West- und
West-Ost- Verkehre) anwenden
und die beim Übergang auf ein
anderes Rechtsregime neu auf-
gegeben werden, gelangt der
Frachtbrief CIM/SMGS zur An-
wendung, wenn die beteiligten
Parteien (Absender und die
Beförderer) des Beförderungs-
vertrags die Verwendung zwi-
schen CIM- und SMGS-Staa-
ten vereinbart haben (Abbil-
dung 2).

Leere und beladene Wagen
können zur Beförderung als Gut
übergeben werden. In diesem
Fall sind sie Gegenstand eines
CIM-Beförderungsvertrags und
werden daher mit CIM-Fracht-
brief abgefertigt.

Sie können aber auch leer als
Beförderungsmittel übergeben
werden. In diesem Fall sind sie
Gegenstand eines „Allgemeinen
Verwendungsvertrags von Gü-
terwagen (AVV)“.

Beförderungs- und Dispositi-
onsdokument, das jedem Leer-
lauf eines Wagens dann beizu-
geben ist, ist der CUV-Wagen-
brief.

Die Muster des CIM-Fracht-
briefs sowie des CIM-Fracht-
briefs Kombinierter Verkehr kön-
nen wahlweise auch als CUV-
Wagenbrief verwendet werden.
Beachten Sie bitte bei diesen
Transporten, dass die Wagen-
Nummer nicht in Feld 18 des
Wagenbriefs steht, sondern in

Abbildung 1: Frachtbrief CIM.
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Feld 21 „Bezeichnung des Gu-
tes“ (Abbildung 3).

Wie Ihnen sicher schon bekannt
ist, werden ab dem 1. Juli 2006
die leeren P-Wagen grundsätz-
lich wie im Binnenverkehr auch
im internationalen Verkehr mit
CUV-Wagenbrief befördert. Der
Teil 1 des Wagenbriefs beglei-
tet die Sendung als Transport-
schein. Sollten Ihnen mehr Tei-

le des Ausdrucks – bedingt
durch sukzessive Änderung der
EDV-Systeme – übergeben
werden, können Sie diese weg-
legen.

Durch diese Verfahrensweise
wird vermieden, dass die Ent-
scheidung, ob ein Transport-
schein erforderlich ist (z.B. bei
Resten von Gefahrgut) oder
nicht, getroffen werden muss.

Ab dem 1. September 2006
startete in diesem Zusammen-
hang der Pilot NKM (Neues
kommerzielles Modell). Damit
soll das heutige RIV-Mietwagen-
modell nacheinander abgelöst
werden. Ziel ist, dass alle leeren
Wagen zur Beförderung mit
CUV-Wagenbrief befördert wer-
den.

Damit werden auch die gesetz-
lichen Bestimmungen des neu-
en Wagenrechts CUV (Gleich-
behandlung von Bahnwagen
und Privatwagen) und die ver-
traglichen Bestimmungen des
AVV (Verwendung eines Wagen-
briefs für die Beförderung) um-
gesetzt.

Ab diesem Termin kam es zu
den ersten Prozessänderungen.
Alle Leerläufe der Wagenhalter
Rail Cargo Austria AG und Rai-
lion Deutschland AG werden
bereits mit CUV-Wagenbrief
abgewickelt.

Änderungen bei
der Produktions-
durchführung

Das Anbringen von Wagen- und
Rangierbeschränkungszetteln
wurde gemäß dem Handbuch
Güterverkehr des CIT (GTM-
CIT) neu geregelt: Die Wagen-
zetteln (Vordrucke
605.9301V60 bis V 63) wurden
den neuen Bestimmungen an-
gepasst.

Bei Ganzzügen von einem Ab-
sender zu einem Empfänger
wird generell auf das Anbringen
der Wagenzettel verzichtet.
Werden unterwegs Wagen aus-
gereiht und nachgeführt, sind
diese mit Zetteln zu versehen.

Im Einzelwagenverkehr sind
Wagen- und Rangierbeschrän-
kungszettel wie bisher gemäß
Modul 605.0303 Anhang 2 an-
zubringen. Die Beförderer kön-
nen jedoch untereinander ver-
einbaren, auf das Anbringen
dieser Zettel zu verzichten.

Eine derartige Vereinbarung
über den gegenseitigen Verzicht

der Verwendung von Wagen-
zetteln im Einzelwagenverkehr
wurde im November als Pilot-
versuch zwischen der CFL Car-
go, Railion Nederland N.V., B-
Cargo, Rail Cargo Austria AG
und der Railion Deutschland AG
abgeschlossen.

Aus diesem Grund sind in den
genannten Relationen abwei-
chend von den Bestimmungen
gemäß Modul 605.0313 keine
Wagenzettel (Hauptzettel) mehr
anzubringen. Der Hauptzettel-
druck durch das KSZ wurde
bzw. wird eingestellt.

Die vorgesehenen Rangierbe-
schränkungszettel (Nebenzet-
tel) werden in der Pilotphase
vorerst weiter angebracht.

Ein ausgesetzter und mit inter-
nationalem Begleitschein (neu:
grüner Vordruck 605.9301V57)
nachzuführender Wagen ist vor
der Weiterbeförderung mit Wa-
gen- und Rangierbeschrän-
kungszetteln zu versehen (Ab-
bildung 4).

Ist die Verwendung von Zetteln
für Sendungen unter Zollüber-
wachung (605.9301V55) vorge-
schrieben, werden diese – so-
fern nicht im Wagenzettel ein-
gedruckt – im Zettelhalter der
Wagen angebracht.

Die bei außergewöhnlichen Sen-
dungen erforderlichen Zettel
Muster U (blau) gemäß UIC-
Merkblatt 502-1 sowie Schad-
zettel für Wagenmeister und
Wagenprüfer werden von die-
ser Vereinbarung nicht berührt.

Die mit den genannten Bahnen
abgeschlossene Vereinbarung
bezieht sich auch nicht auf die
vom Absender anzubringenden
Großzettel (Placards) und Ran-
gierzettel gemäß der Ordnung
für die internationale Eisenbahn-
beförderung gefährlicher Güter
(RID).

Wenn ein Halter eines leeren
Wagens einen Auftrag zur Ab-
holung nach dem Allgemeinen
Verwendungsvertrag (AVV) an
Railion Deutschland erteilt, wird
vom KSZ grundsätzlich ein

Abbildung 2: Frachtbrief CIM/SMGS.

Abbildung 3: Wagenbrief CUV.
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CUV-Wagenbrief bei der Fracht-
briefdruckstelle erzeugt.

Für die Annahme und Abho-
lung gelten für Sie die nachste-
henden neuen Regelungen.
Liegt Ihnen bei der Abholung
des leeren Wagens ein CUV-
Wagenbrief vor, erfolgt die An-
nahme bzw. Abholung analog
wie bei beladenen Wagen.

Fehlt der CUV-Wagenbrief bei
der Abholung, kann die Annah-
me und die Beförderung bis zum
Knotenpunktbahnhof durchge-
führt werden, wenn die Sen-
dungsdaten in CDD enthalten
sind. Eine Weiterbeförderung ist
ab dort nur mit vorliegendem
CUV-Wagenbrief zulässig.

Für den Fall, dass ein Auftrag
(CUV-Wagenbrief oder Daten in
CDD) bei der Abholung nicht
vorliegt, gelten die nachstehen-
den Regelungen:
a) Wird der Gleisanschluss nur

von Railion Deutschland be-
dient, ist die Mitnahme der
leeren Wagen mit Q-Auftrag
bis zum Knotenpunktbahn-
hof zugelassen.

b) Wird der Gleisanschluss von
mehreren EVU bedient und
werden die durch Railion
Deutschland abzuholenden
leeren Wagen gesondert
übergeben (z.B. besonde-
res Abholgleis, besonders
gekennzeichnete Gruppe)
ist die Mitnahme der leeren
Wagen ebenfalls mit Q-Auf-
trag bis zum Knotenpunkt-
bahnhof zugelassen.
Voraussetzung für diese Ver-
fahrensweise ist eine Fest-
legung des Procedere für
die Abholung (Bezeichnung
der Gleise, Kennzeichnung
der abzuholenden Wagen
usw.) in der „Vereinbarung
über die Annahme/Über-
nahme und Ablieferung/
Übergabe von Wagen“
durch das CZ.

c) Wird der Gleisanschluss von
mehreren EVU bedient und
ist eine einwandfreie Zu-
scheidung der durch Raili-
on Deutschland abzuholen-
den leeren Wagen gemäß
b) nicht möglich, ist eine Ab-
holung nicht zugelassen.

Bitte beachten Sie:

� Von diesen Regelungen sind
alle Wagen mit RID-Gütern
ausgenommen.

� Die jeweiligen Besonderhei-
ten der Abholung werden
Ihnen im Bedienungsbehelf
bekannt gegeben.

� Eine Weiterbeförderung ab
dem Knotenpunktbahnhof
ist nur mit Original-CUV-
Wagenbrief zulässig.

Internationale und
nationale
Beförderung
gefährlicher Güter
mit der Eisenbahn

Aus den geänderten Bestim-
mungen des RID ergaben sich
neue Pflichten für Eisenbahn-
Verkehrsunternehmen/Eisen-
bahn-Infrastrukturunternehmen
zur jederzeitigen Verfügbarkeit
von Gefahrgutinformationen im
Ereignisfall.

Diese Forderung kann bereits
heute bei den meisten Gefahr-
guttransporten erfüllt werden.
Nicht erfüllt werden kann diese
Verpflichtung bei Transport-
durchführungen mit Q-Aufträ-
gen. Um den gesetzlichen Ver-
pflichtungen gerecht zu werden,
mussten die mitgeltenden
Richtlinien bei Railion ebenfalls
angepasst werden.

Neue Modalitäten
für die Annahme

Im Versand wird in der Regel bei
der örtlichen Auftragsbearbei-
tung (ÖZAB) zu jeder Gefahr-
gutsendung durch das KSZ ein
vorgeprüftes Beförderungspa-
pier ausgedruckt.

In diesem Fall übergibt Ihnen
der Mitarbeiter der örtlichen
Auftragsbearbeitung (ÖZAB) für
die Bedienungsfahrt zum Kun-
den das ausgedruckte Beför-
derungspapier für die Annah-
me der Sendung.

In den Fällen, in denen vom
KSZ eine Frachtbriefdruckstel-

le beim Kunden eingerichtet ist,
übernehmen Sie dort die vor-
geprüften Beförderungspapie-
re für die Annahme der Sen-
dungen.

Wurde Ihnen bei Abfahrt der
Bedienungsfahrt von der ÖZAB
kein vorgeprüftes Beförde-
rungspapier für die Annahme
der Sendungen übergeben und
ist beim Kunden keine Fracht-
briefdruckstelle durch das KSZ
eingerichtet, verfahren Sie wie
folgt:
Die Annahme von RID-Sendun-
gen nehmen Sie mit CDD vor,
wenn inzwischen alle gefahr-
gutrelevanten Sendungsdaten
vorhanden sind und der Einsatz
der CDD im Anschluss des Kun-
den nicht verboten ist.

In diesem Fall ist die Beförde-
rung der Sendungen mit CDD
bis zum Knotenbahnhof zuge-
lassen wenn diese auch beim
Transport mitgeführt wird.

Vom Knotenbahnhof müssen
die Sendungen zusammen mit
den Original-Beförderungspa-
pieren und evtl. Begleitpapie-
ren weiter befördert werden.

Fehlt bei der Annahme von
Wagen mit RID-Gütern beim
Kunden das Beförderungspa-
pier und kann mit CDD keine
Annahme durchgeführt werden,
müssen die Wagen stehen blei-
ben!

Eine Beförderung mittels Erzeu-
gung eines Q-Auftrags ist bei
RID-Gütern in Zügen nicht zu-
gelassen.

Dieser Grundsatz gilt nicht für
Rangierfahrten innerhalb von
Gleisanschlüssen. Es ist jedoch
in jedem Fall sicherzustellen,
dass die Annahme vor Abho-

lung der Wagen durchgeführt
wird. Bei Rangierfahrten inner-
halb einer Zugbildungsanlage
ist es ausreichend, wenn zu je-
dem Zeitpunkt und uneinge-
schränkt über die gefahrgutre-
levanten Daten verfügt werden
kann.

Örtliche Besonderheiten hierzu
werden Ihnen vom Cargo Zen-
trum im Bedienungsbehelf be-
kannt gegeben.

In Zusammenhang mit den RID-
Änderungen wurden die bishe-
rigen kundenbezogenen Prüf-
unterlagen für Gefahrgut sowie
der Vordruck Übergabeschein/
Übergabeliste ersatzlos aufge-
hoben. Eine Prüfunterlage für
Gefahrgut ist daher nicht mehr
Inhalt Ihres Bedienungsbehelfs.

An Kesselwagen, Tankcontai-
nern sowie Wagen und Groß-
containern für Güter in loser
Schüttung müssen wie bisher
die vorgeschriebenen Großzet-
tel (Placards) und ggf. Rangier-
zettel angebracht sein.

Neu ist jedoch die Ausnahme-
regelung, dass Großzettel (Pla-
cards) nicht mehr für die Beför-
derung von explosiven Stoffen
oder Gegenständen mit Explo-
sivstoff der Unterklasse 1.4 Ver-
träglichkeitsklasse S erforder-
lich sind. Erkennbar ist dies le-
diglich aus dem Eintrag in Spal-
te Inhalt im Beförderungspa-
pier nach dem Muster in Abbil-
dung 5.

Neu aktualisiert herausgegeben
und in Ihren Bedienungsbehelf
in Kürze eingestellt werden die
Vordrucke „Checkliste für Ver-
sand von RID-Gütern mit der
Eisenbahn“ und der „Arbeits-
behelf für papierlosen Trans-
port“.                                           �

Abbildung 4:
Begleitschein.

Abbildung 5:
Mustereintrag
Klasse 1.4S.
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Für die weitere Bewertung der
Bedeutung des Kommandos
„BEFA“ werfen wir zunächst ein-
mal ein Blick in die Bedienungs-
anweisungen für die Signalan-
lagen der ESTW Siemens bzw.
Alcatel. Dort finden wir

� in dem Anhang 3 (Bedien-
kommandos und Funkti-
onsbezeichnungen) für das
Kdo „BEFA“ die Bedeutung
„Befehl ausstellen und si-
chere Lupenanzeige aus-
werten“.

� im Abschnitt 33 „Meldean-
zeigen auswerten“ folgen-
den Text:

„Prüfen Sie vor der Auswer-
tung von Meldeanzeigen die
Kontrollmelder und geben Sie
vor Bedienungshandlungen,
die nicht im Zusammenhang
mit KF-pflichtigen Bedienun-
gen stehen, das Kdo ein.
Dadurch wird ein sicheres und
aktuelles Meldebild ange-
zeigt.“

Das bedeutet, dass das ange-
zeigte Meldebild zweikanalig
geprüft wird und Hintergrund-
prüfungen aller Prozessbilder
stattfinden.

Ein kurzer Text, der aber für die
Bediener der Signalanlagen von
enormer Bedeutung ist und
immer wieder Anlass zu den
verschiedensten Diskussionen
gibt. Zum Beispiel: Zu welchem
Zeitpunkt muss das Komman-
do eingegeben werden? Bei
welchen Anlässen ist es erfor-
derlich und was ist der Sinn
dieses Kommandos? Das sind
nur einige der Fragen, die immer
wieder in diesem Zusammen-
hang auftauchen. Doch um die-
se beantworten zu können, ist
es unbedingt erforderlich, sich
nochmals die Bedeutung der
genannten Melder und die Auf-
gaben der verschiedenen Rech-
ner der beiden ESTW-Baufor-
men in Erinnerung zu rufen. Es
ist hier aber nicht möglich und
sinnreich, eine exakte und voll-
ständige Beschreibung der
Rechneraufgaben darzulegen.
Vielmehr soll hier nur auf die
wichtigen Fakten eingegangen
werden, die für die Erläuterung
der Bedeutung des Komman-
dos „BEFA“ von Relevanz sind.

Ein Bedien-
kommando

im ESTW mit
besonderer
Bedeutung:

„BEFA“
(Befehlsauswertung sichere Anzeige)

Norbert Speiser, DB Netz AG, Frankfurt am Main

Mit der Realisierung von elektronischen Stellwerken wird
der Bediener nicht nur von beschwerlichen Bedienun-
gen (Stellen von Weichen im mechanischen Stellwerk)

sondern auch von Regelbedienungen durch den Einsatz
der Zuglenkung entlastet. Allerdings erweitert sich auch

der Zuständigkeitsbezirk der Fahrdienstleiter im
Vergleich zu den bisherigen Spurplanstellwerken oder
gar mechanischen Stellwerke um ein Vielfaches. Dies

führt dazu, dass über einen längeren Streckenbereich in
der Regel keine örtlichen Mitarbeiter mehr zur Verfügung
stehen, um Zugschlussmeldungen oder Rückmeldungen

abgeben zu können.

Die Verlagerung der Bedienoberfläche an zentrale
Standorte (z.B. Betriebszentralen) hat darüber hinaus zur
Folge, dass eine Sicht auf die gesteuerten Gleisanlagen

völlig verloren geht. Auf Farbmonitoren erkennt der
Bediener die eingestellten Fahrstraßen und stellt

Weichen sowie Signale. Was ihm aber im Vergleich zu
der bisherigen Technik fehlt, sind die direkten

Ansprechpartner, also die Mitarbeiter vor Ort, um
bestimmte Meldungen oder Informationen zu erhalten

oder der unmittelbare Blick auf die Zug- und
Rangierfahrten. Umso mehr muss er sich auf die
Anzeigen „seines“ Stellwerkes verlassen können,
nämlich die Meldeanzeigen auswerten können.

In diesem Zusammenhang muss man ein besonderes
Kommando beachten: „BEFA“.
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ESTW der
Fa. Siemens
(Bauform El S)
Sehen wir uns zunächst einmal
das Bedienplatzsystem 900 an,
welches derzeit nicht mehr ge-
baut wird, aber in einigen ESTW
noch in Betrieb ist. Abbildung 1
zeigt die Kontrollmelder, die dort
von Ihnen insbesondere beim
Auswerten der Meldebildanzei-
gen zu beachten sind. Der Ak-
tualitätsmelder wechselt seine
Lage im Sekundentakt und zeigt
damit dem Bediener an, dass
alle eingehenden Meldungen
verarbeitet wurden. Was aber
war die Bedeutung des Um-
schaltmelders?

Im Bedienplatzsystem BPS 900
wurde die sichere Anzeige von
Lupen durch den Einsatz der
Sichtgerätedoppelsteuerung
(SIDOS) realisiert, da durch die-
se die Informationen vom Stell-
werk über zwei getrennte Ka-
näle zum Bedienplatzrechner
übertragen wurden. Für den
Anwender war der funktionie-
rende doppelte Übertragungs-
weg anhand des Umschaltmel-
ders „U“ erkennbar, wenn er
seine Lage zwischen einer senk-
rechten Stellung und einer
waagrechten Stellung wechsel-
te. War neben den sonstigen
Meldern, wie Monitorkontroll-
melder und Aktualitätsmelder
auch der Wechsel des Um-
schaltmelders erkennbar, konn-
te der Bediener von sicheren
und aktuellen Bildern ausgehen
und somit die entsprechenden
Melder der Lupe auswerten.
Das Kommando „BEFA“ wäre
bei diesem Bedienplatzsystem
somit nicht erforderlich.

Der Umschaltmelder zeigt das
wechselweise Zuschalten eines
Grafikkanals der Sichtgeräte-
doppelsteuerung auf den Bedi-
enmonitor (LUPE). Tritt in einem
Grafikkanal ein Abbildungsfeh-
ler auf, so wird die Ausleuchtdif-
ferenz durch Blinken im Um-
schalttakt auf dem Monitor an-
gezeigt. Die Informationen der
fehlerhaft dargestellten Elemen-
te dürfen nicht sicherheitsrele-
vant ausgewertet werden. Die-

ses Blinken im Umschalttakt ist
nicht zu verwechseln mit dem
Störungsblinken bei Elementen
im Takt des blinkenden Teils des
Farbbalkens. Dieses Störungs-
blinken hat eine wesentlich hö-
here Frequenz (1:4). Somit kann
gesagt werden: wird keine In-
formation im Lupenbild im
Blinktakt des Umschaltmelders
dargestellt, ist die Bilddarstel-
lung fehlerfrei. Der Aktualitäts-
sowie der Umschaltmelder sind
dabei auf dynamisches Wech-
seln zu kontrollieren.

Anders ist die Situation bei dem
Bedienplatzsystem BPS 901,
welches bei BZ-gesteuerten
ESTW zum Einsatz kommt.
Betrachten wir an dieser Stelle
auch zunächst einmal die Mel-
der der sicheren Anzeige (Ab-
bildung 2). Es fällt hier sofort
auf, dass hier im Vergleich zum
vorher genannten BPS 900 der
Umschaltmelder nicht mehr
vorhanden ist. Aber warum fehlt
der Melder? Da die Bedienplät-
ze in den BZ räumlich sehr weit
von dem Stellwerk entfernt an-
geordnet sind, würde eine stän-
dige Übersendung getakteter
Bilder zu kostenintensiv und der
Übertragungsweg zu stark be-
ansprucht. Daher musste eine
andere technische Lösung ge-
schaffen werden. Ein weiterer
Grund für die Abkehr von der
Grafikdoppelsteuerung war die
geforderte höhere Auflösung für
die Meldebilder. Eine Synchro-
nisation der Videosignale bei-
der Meldekanäle war somit
technisch nicht mehr möglich.

In der Bedienungsanweisung für
die Bedienung der Signalanla-
gen für ESTW mit Standard-
Bedienschnittstelle (482.9090)
heißt es:

„Die Anzeigen der Lupen sind
verfahrensgesichert“, bzw.
„die Anzeigen der Berü sind
verfahrensgesichert“.

Mit dieser kurzen und knappen
Aussage wird der Anwender auf
eine Situation hingewiesen, der
insbesondere beim Auswerten
der Meldeanzeigen eine ganz
wichtige Bedeutung zukommt.
Um diese Aussage richtig zu

deuten, muss man zunächst
einmal die Aufgaben der Rech-
ner und die Rechnerkonfigura-
tion näher betrachten (Abbil-
dung 3, Seite 8). Bei der nach-
folgenden Beschreibung ist es
unerheblich, ob im Bereich des
Stellwerkes noch der BAR 16
und EKIR oder bereits der ZA-
ESAR eingesetzt wird, da in die-
sem im Wesentlichen nur die
beiden vorgenannten Rechner
mit ihren Funktionen zu einem
zusammengefasst werden.

Bedienplatzrechner, Dokumen-
tationsrechner und Referenz-
rechner sind Rechner die nach
dem Prinzip 1von1 ausgebildet
sind, d.h. eine Redundanz er-
gibt sich über die Anzahl der
eingesetzten Bedienplatzrech-
ner bzw. Referenzrechner. Alle
Rechner des sicheren Kerns
(EKIR, BAR 16 und Bereichs-
stellrechner) sind nach dem
Prinzip 2von3 oder 2x(2von2)
redundant ausgelegt, sodass
ein Ausfall eines der Rechner
nicht sofort zu einem Ausfall
des gesamten Systems führt.
Im Folgenden sollen die Einga-
ben einmal näher betrachtet
werden.

Nicht KF-pflichtige Bedienun-
gen werden von Bedienplatz-
rechner zum sicheren Kern
übertragen, dort der Format-

Abbildung 1

Abbildung 2
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prüfung, Objektprüfung und
Zulässigkeitsprüfung unterzo-
gen sowie bei positivem Prü-
fungsergebnis über die Be-
reichsstellrechner zur Ausfüh-
rung gebracht. In umgekehrter
Richtung wird dann die Zu-
standsmeldung von dem Be-
reichsstellrechner über den si-
cheren Kern zum Bedienplatz-
rechner übertragen und dem
Bediener auf den Farbmonito-
ren angezeigt. Für diese Bedie-
nungen ist das Kommando
„BEFA“ nicht erforderlich, da es
sich um Bedienungen handelt,
bei denen die vollen Stellwerks-
abhängigkeiten vorhanden sind.

Anders sieht der Ablauf bei al-
len KF-pflichtigen Kommandos
aus, da hier die Stellwerksab-
hängigkeiten teilweise aufgeho-
ben sein können bzw. sichere
Eingaben vorgenommen wer-
den sollen. Nach der Eingabe
des Kommandos, der Bestäti-
gung mit dem Bedienknopf „Ver-
arbeiten“ wird das Kommando,
wie die Regelbedienung an das
Stellwerk übergeben. Vor der
endgültigen Ausführung des
Kommandos ist jedoch eine
Kommando-Freigabe durch
den Bediener erforderlich, die
mit KF1 und KF2 bedient wird.
Vor der möglichen Bedienung
des Knopfes „KF1“ veranlasst
der Bedienplatzrechner (BPR)
eine Aufschaltung des gleichen
Bildes im Referenzrechner

(RefR). Die Inhalte der Bilder
werden durch Prüfsummen er-
fasst und während der Bedie-
nung des KF1 bzw. KF2-Knop-
fes zum ESTW gesendet. Da-
nach werden die Bedienknöpfe
KF1 bzw. in Folge dessen Be-
dienung KF2 sensitiv. Das ein-
gegebene KF-Kommando wird
nur ausgeführt, wenn das ESTW
die Übereinstimmung der Prüf-
summen festgestellt hat, d.h.
die Meldebilder im Bedienplatz-
und Referenzrechner als Grund-
lage der KF-Bedienung den glei-
chen Inhalt haben. Damit wird
eine fehlerfreie Prozessdaten-
verarbeitung und Anzeige an-
genommen. Bei einer Ungleich-
heit der Prüfsummen der bei-
den Bilder – Bild auf dem Be-
dienplatz bzw. Bild auf dem
Referenzrechner – wird das
Kommando nicht ausgeführt
und eine negative Verarbei-
tungsquittung ausgegeben.

Nur wenn dieses Verfahren ein-
gehalten wird, ist es für den
Bediener möglich, sich sichere
Bilder anzeigen zu lassen. Oder
im Umkehrschluss gesagt, die
Bilder des BPS 901 sind ohne
jegliche KF-Bedienung nicht
immer sicher (wegen der Hin-
tergrundprüfungen zum Erhalt
der AOZ ist in bestimmten Situ-
ationen ein sicheres Bild vor-
handen) und dürfen daher für
betriebliche Handlungen kei-
nesfalls ausgewertet werden.

Doch nun zurück zu den an-
fänglichen Fragen.

1. Zu welchem Zeitpunkt
muss das Kommando
„BEFA“ eingegeben wer-
den? (Z.B. wenn die Mel-
der im Rahmen einer
Zugfahrt, die auf Befehl
zugelassen werden soll,
ausgewertet werden
müssen.)

Dazu ist es wichtig sich die Be-
deutung des Aktualitätsmelders
in Erinnerung zu rufen. Er zeigt
Ihnen an, dass die eingehen-
den Telegramme verarbeitet
sind und die Bilder somit dem
aktuellen Zustand entsprechen.
Das heißt aber noch lange nicht,
dass die Bilder auch sicher sind;
dafür muss ein Vergleich der
Bilder des Bedienplatzrechners
und des Referenzrechners statt-
finden, was durch eine KF-Be-
dienung erreicht wird. D.h. durch
die Bedienung eines Komman-
dos, das KF-pflichtig ist, also
z.B. EE1, EE2 oder eben des
Kommandos „BEFA“. Aber da-
mit ist die Frage noch nicht be-
antwortet, da für das weitere
Vorgehen folgende theoretische
Vorgehensweisen denkbar sind:

� Bedienung des Komman-
dos „BEFA“ mit anschlie-
ßender Auswertung der
Melder.

� Auswertung der Melder,
Durchführung der betriebli-
chen Maßnahmen mit an-
schließender Bedienung
des Kommandos „BEFA“
unmittelbar vor Zulassung
der Fahrt durch einen Er-
satzauftrag oder Befehl.

Bedenkt man nun, dass die Bil-
der wie anfänglich genannt, ei-
ner kontinuierlichen Aktualisie-
rung unterliegen, so wird die
Eingabe des Kommandos
„BEFA“ vor der Auswertung je-
des einzelnen Melders etwas
schwierig. Denn der Anwender
müsste sicherstellen, dass beim
Auswerten der Meldeanzeigen
kein neues Bild aufgebaut wird,
welches ggf. bereits ausgewer-
tete Anzeigen anders darstellt.
Als Folge kann die mehrfache
Eingabe des Kdo BEFA erfor-

Abbildung 3
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derlich werden um alle Melder
einer Fahrstraße einschließlich
der Melder der Flankenschutz-
elemente und der Melder im
Durchrutschweg richtig auswer-
ten zu können. Das kann aber
mit Sicherheit nicht im Sinn des
Anwenders sein, da das Vorge-
hen viel zu arbeitsintensiv und
zeitaufwendig ist.

Wie aber ist die zweite Möglich-
keit zu bewerten? In diesem Fall
wäre folgendes Vorgehen an-
zuwenden:
a) Kontrolle der Prozesszu-

stände der Anlage.
b) Der Bediener entscheidet

sich für eine der betriebli-
chen Situation entsprechen-
de Maßnahme. D.h. auf-
grund der einzelnen Melder
sind zunächst die betriebli-
chen Maßnahmen zu tref-
fen, z.B. Durchführung ei-
ner Räumungsprüfung,
wenn ein Streckenabschnitt
rot ausgeleuchtet ist.

c) Durchführung der BEFA-Be-
dienung. Nach Eingabe des
Kommandos „BEFA“ und
der Bedienung des Knop-
fes „Verarbeiten“ ist eine
Kontrolle der Prozesszu-
stände der relevanten Ele-
mente durchzuführen. Das
bedeutet, die ausgewerte-
ten Melder sind von Ihnen
nochmals auf mögliche Ver-
änderungen zu prüfen.
Dafür stehen Ihnen ca. drei
Minuten zur Verfügung,
danach wird die Bedienung
systemintern abgebrochen.
Wenn die Zustandsinforma-
tion noch zu den veranlass-
ten Maßnahmen passt, kön-
nen Sie den Knopf „KF1“
sowie „KF2“ bedienen.

d) Wird anschließend eine po-
sitive Quittung vom ESTW
in der VQ-Zeile ausgege-
ben, kann die geplante Maß-
nahme durchgeführt wer-
den, z.B. die Zugfahrt mit-
tels Befehl zugelassen wer-
den.

Aber die Bilder, die für die be-
trieblichen Maßnahmen maß-
gebend waren, sind doch, wie
eingangs erwähnt, aus betrieb-
licher Sicht nicht unbedingt si-
cher, werden jetzt sicher viele

von Ihnen einwenden. Mit die-
ser Aussage liegen Sie auch
vollkommen richtig. Das ent-
scheidende ist aber die ab-
schließende KF-pflichtige Be-
dienung, in unserem Fall das
Kommando „BEFA“. Sind die
Bilder sicher, erhalten Sie nach
der „KF1“ und „KF2“ Bedie-
nung eine abschließende posi-
tive Verarbeitungsquittung; liegt
ein Fehler in der Verarbeitung
vor, erhalten sie eine negative
Verarbeitungsquittung. Die Be-
stätigung der sicheren Bilder
erfolgt somit im Nachhinein
durch die positive Verarbei-
tungsquittung.

Bei Fehlern im Telegrammver-
kehr, z.B. Telegramme wurden
fehlerhaft oder gar nicht über-
tragen, erhält der Bediener be-
reits nach der Bedienung des
Knopfes „V“ eine Fehlermeldung
(z.B. „Ausruestung laeuft oder
Freigabe fehlt“) und die KF1 und
KF 2 Bedienung wird nicht zu-
gelassen. Dadurch werden
überflüssige Bedienhandlungen
vermieden.

2. Bei welchen Anlässen ist
die Eingabe des Kom-
mandos „BEFA“ erforder-
lich?

Erinnern wir uns an den kurzen
Satz in der Bedienungsanwei-
sung für Signalanlagen: „Prüfen
Sie vor der Auswertung von
Meldeanzeigen die Kontrollmel-
der und geben Sie vor Bedien-
handlungen, die nicht im Zu-
sammenhang mit KF-pflichtigen
Bedienungen stehen, das Kdo
„BEFA“ ein.

Die Meldeanzeigen müssen
aber im Zusammenhang vieler
betrieblicher Anlässe ausgewer-
tet werden, z.B. bei Fahrten auf
Befehl, wenn Sie die Haltfest-
stellung von Hauptsignalen auf
der Lupe feststellen müssen
oder wenn die Sperrung von
Gleisen bestätigt werden soll
usw. Mit Sicherheit fallen auch
Ihnen noch viele weitere Situa-
tionen ein, in denen Sie Melde-
anzeigen auswerten und keine
KF-pflichtige Bedienung vor-
nehmen. Nun die Frage: Soll in
all diesen Fällen eine „BEFA“

Bedienung erforderlich sein? Ja!
Sie werden sicher niemals eine
endgültige und abschließende
Aufzählung aller Fälle finden; das
müssen Sie in jedem Einzelfall
selbst entscheiden. In diesem
Zusammenhang ist nur wichtig,
dass Sie sich immer an die Tat-
sache erinnern, dass die aufge-
schalteten Lupen erst durch eine
KF-pflichtige und dokumentati-
onspflichtige Bedienung sicher
werden.

Beachten Sie aber:
Wann und ob die Eingabe des
Kommandos „BEFA“ erforder-
lich ist, hängt maßgeblich von
der jeweiligen Situation ab. Des-
halb müssen Sie folgende
grundsätzlichen Fälle unter-
scheiden:

� Eingabe des Kommandos
„BEFA“

Nach Eingabe des Komman-
dos „BEFA“ werden alle aufge-
schalteten Lupenbilder des je-
weiligen Bedienplatzes in die
Verfahrenssicherung einbezo-
gen. D.h. die Prüfsummen aller
Lupen des Bedienplatzrechners
werden mit der entsprechen-
den Prüfsumme des Referenz-
rechners vor der Ausführung
durch das ESTW verglichen.

� Eingabe eines „KF-pflichti-
gen“ Kommandos bei einer
Fahrstraßeneinstellung

Wurde eine Fahrstraße einge-
stellt (Zug- oder Rangierstraße)
werden alle Bilder in die Verfah-
renssicherung einbezogen, auf
denen sich Elemente mit KF-
Markierungen befinden. Alle
anderen Monitore werden bei
dem Vergleich der Prüfsummen
unberücksichtigt gelassen.

� Eingabe eines „KF-pflichti-
gen“ Kommandos für ein
Einzelelement

Wird eine elementbezogene
„KF-Bedienung“ eingegeben,
(z.B. bei Einzelsicherung aller
Fahrwegweichen) wird nur das
Bild in die Verfahrenssicherung
einbezogen, auf dem sich das
jeweilige Element befindet. In
diesem Fall ist es ggf. erforder-
lich zusätzlich zu der „KF-Be-
dienung“ noch das Kommando
„BEFA“ einzugeben, um alle

Bilder in die Verfahrenssiche-
rung einzubeziehen und um hier-
durch auch nicht im bedienten
Bild vorhandene Elemente, die
evtl. in die Einzelsicherung ein-
zubinden sind, mit zu erfassen.

3. Was ist der Sinn des
Kommandos „BEFA“?

Wie bereits dargestellt, sind die
Anzeigen auf Berü und Lupe
nicht permanent sicher. Ein dau-
erhaft sicheres Bild ist für die
Regelbedienungen auch nicht
erforderlich. Dadurch kann auf
die ständige Verfahrenssiche-
rung verzichtet werden, was
sich positiv auf den Aufwand
auswirkt. Sichere Bilder die der
Bediener nur in wenigen Aus-
nahmefällen benötigt, werden
nach der Eingabe eines KF-
pflichtigen Kommandos, zu
denen auch das Kommando
„BEFA“ gehört, angezeigt. Die
technischen Auswirkungen die-
ser Kommandos haben wir bei
der Darstellung der Aufgaben
der verschiedenen Rechner
bereits dargestellt. Bitte beach-
ten Sie unbedingt die verschie-
denen Fälle (siehe Ziffer 2.), in
denen eine „KF-Bedienung“
und/oder „BEFA-Bedienung“
erforderlich und durchzuführen
ist.

Fortsetzung für ESTW der Fir-
ma Alcatel (Bauform EI L) in der
nächsten Ausgabe.                  �
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Entstehung

Wie bereits oben erwähnt, wur-
de im April 2004 eine GUV-
Information herausgegeben, die
sich mit den baulichen Anlagen
und technischen Einrichtungen
von Innenreinigungsanlagen für
Eisenbahnfahrzeuge zur Perso-
nenbeförderung befasst. Schon
bei der Erarbeitung der damali-
gen Schrift war beabsichtigt, in
einer zweiten GUV-Information
die Gefährdungen, die bei der
Reinigungsarbeit selbst entste-
hen, in einer weiteren Schrift zu
behandeln. In einer Arbeitsgrup-
pe, bestehend aus Fachkräften
von Reinigungsunternehmen,
Eisenbahnverkehrsunterneh-
men sowie den Unfallversiche-
rungsträgern BG Bahnen und
Eisenbahn-Unfallkasse wurde
die nun vorliegende Information
gemeinsam erarbeitet. Damit
sollte einerseits erreicht werden,
dass die Schrift mit Praktikern
erstellt wird und nicht nur am
grünen Tisch entsteht und
darüber hinaus bei beiden be-
troffenen Unfallversicherungs-
trägern eine gleichlautende In-
formation vorliegt.

Ziel

Schon nach kurzer Diskussion
wurde im Arbeitskreis Einigung
darüber erzielt, dass die vorlie-
gende Schrift sich in erster Linie
an die Unternehmer und Füh-
rungskräfte der Reinigungsun-
ternehmen wenden soll. Da die
Reinigungsunternehmen aber
oftmals nicht in eigenen Anla-
gen arbeiten, waren auch die
Belange Dritter, zum Beispiel
Eisenbahnverkehrsunterneh-
mer, zu berücksichtigen.

Die GUV-Information soll den
Unternehmern und Führungs-
kräften eine Hilfe bei der Ge-
fährdungsbeurteilung und Un-
terweisung geben. Vorausge-
setzt wird in der GUV-Informati-
on, dass die baulichen Anlagen
und technischen Einrichtungen
der Reinigungsanlage dem
Stand entsprechen, der in der
im Jahre 2004 erschienenen
GUV-I 835 beschrieben wurde.
Für den Bereich von Außen-

waschanlagen wird weiter un-
terstellt, dass diese Außen-
waschanlagen der DIN 24446
„Sicherheit von Maschinen;
Fahrzeugwaschanlagen; sicher-
heitstechnische Anforderungen,
Prüfung“ entsprechen.

Allgemeines

Durch den Titel „Reinigen von
Eisenbahnfahrzeugen zur Per-
sonenbeförderung“ wird schon
deutlich gemacht, dass der
Geltungsbereich dieser GUV-
Information beschränkt ist. Eine
Schrift zu erstellen, die für alle
Schienenfahrzeuge gilt, hätte
den Rahmen gesprengt. Nicht
unter den Geltungsbereich fal-
len demnach Güterwagen,
Triebfahrzeuge oder Sonder-
fahrzeuge. Bestimmte Teile der
GUV-Information können je-
doch auch für andere Fahrzeu-
ge angewendet werden, wenn
die entsprechenden geänder-
ten Randbedingungen berück-
sichtigt werden. Dies trifft zum
Beispiel auf die meisten Punkte
der allgemeinen Sicherheits-
maßnahmen sowie auf viele
Punkte aus dem Abschnitt „Si-
cherheitsmaßnahmen bei Rei-
nigungsarbeiten“ zu. Hier seien
zum Beispiel „Sicherheitsmaß-
nahmen gegen ungewollte Be-
wegung der Eisenbahnfahrzeu-
ge“ oder „Arbeiten in der Nähe
von Fahrleitungsanlagen“ er-
wähnt.

Aufbau und Inhalte

Da in diesem Artikel nicht alle
Abschnitte einzeln behandelt
werden können, trotzdem aber
ein Gesamtüberblick vermittelt
werden soll, ist in Abbildung 1
das gesamte Inhaltsverzeichnis
wiedergegeben.

In der Vorbemerkung wird zu-
nächst darauf hingewiesen,
dass der Unternehmer für die
Fahrzeugreinigungsarbeiten die
erforderlichen Maßnahmen zur
Verhütung von Arbeitsunfällen,
Berufskrankheiten und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefah-
ren sowie für eine wirksame
Erste Hilfe zu treffen hat. Um
dieser Verpflichtung gerecht

BahnPraxis Spezial

Neue GUV-Information:

Reinigen von
Eisenbahn-

fahrzeugen zur
Personen-

beförderung
Nachdem im April 2004 die GUV-Information

„Innenreinigungsanlagen für Eisenbahnfahrzeuge zur
Personenbeförderung“ (GUV-I 835) veröffentlicht
worden ist, folgt nun eine neue Information mit

ähnlichem Titel. Die damalige GUV-I 835 befasste
sich mit den baulichen Anlagen und technischen

Einrichtungen von Innenreinigungsanlagen.

Die neue GUV-Information „Reinigen von Eisenbahn-
fahrzeugen zur Personenbeförderung“ (GUV-I 5034)
befasst sich mit der eigentlichen Reinigung und den
dabei zu erwartenden Gefährdungen. Der Aufbau der

GUV-I 5034 sowie die Inhalte und einige Hintergründe zu
dieser Schrift werden im folgenden Artikel von

Dipl.-Ing. Michael Zumstrull,
Technischer Aufsichtsdienst der EUK, vorgestellt.
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werden zu können, sind in der
GUV-I 5034 entsprechende Er-
läuterungen, Hinweise und bei-
spielhafte Lösungen genannt.

Die GUV-I 5034 ist dabei nicht
als eine Möglichkeit anzusehen,
durch bloße Weitergabe dieser
Schrift an die Versicherten die-
ser Verpflichtung gerecht zu
werden. Vielmehr ist der Unter-
nehmer aufgefordert, die spezi-
ellen Gefährdungen in seinem
Bereich zu ermitteln und erfor-
derliche Schutzmaßnahmen zu
treffen. Dabei sind vor allem die
örtlichen Besonderheiten, die
in einer übergreifenden Schrift
nicht abgedeckt werden kön-
nen, zu beachten.

Abschnitt: Einleitung

Hier werden zunächst die übli-
chen Tätigkeiten bei der Reini-
gung von Reisezugwagen und
Triebwagen genannt.

Zur Fahrzeuginnenreinigung
gehören zum Beispiel:
� Trockenreinigung von Fuß-

böden, Teppichen, Polstern
und Einrichtungsgegen-

ständen,
� Fenster- und Glasflächen-

reinigung (innen),
� Einsammeln von Abfällen,
� Feuchtreinigung von Wän-

den, Decken, Fußböden
und Sanitäreinrichtungen,

� Shampoonieren und Sprüh-
extrahieren von textilen Be-
lägen und Sitzen,

� Unterwegsreinigung.

Zur Fahrzeugaußenreinigung
gehören zum Beispiel:
� maschinelle Außenreinigung

in Außenreinigungsanlagen,
� manuelle Außenreinigung,
� manuelle Außenreinigung an

schwer zugänglichen Flä-
chen während der maschi-
nellen Außenreinigung,

� manuelle Reinigung von
außenliegenden Kunden-
kontaktflächen, wie Griffe,
Taster usw.,

� Graffitientfernung und Auf-
bringen von Konservie-
rungsstoffen,

� Sonderreinigungen (Entfer-
nen von Blut- und Hautres-
ten, Tierkadavern und an-
deren ekelerregenden Ver-
schmutzungen, Desinfekti-
on von Fahrgasträumen).

Außerdem können von den
Fahrzeugreinigern sonstige Tä-
tigkeiten ausgeführt werden,
zum Beispiel:
� Trinkwasserbefüllung,
� Fäkalienentsorgung,
� Anschluss der Eisenbahn-

fahrzeuge an Energieversor-
gungsanlagen,

� Nachfüllen von Betriebsstof-
fen (Handtücher, Toiletten-
papier, Seife, ...),

� Auslegen von Zeitschriften
im Fahrgastraum.

Abschnitt: Allgemei-
ne Sicherheits-
maßnahmen
In diesem Abschnitt werden die
Sicherheitsmaßnahmen und
Gefährdungen genannt, die bei
allen Tätigkeiten auftreten kön-
nen. Diese allgemeinen Sicher-
heitsmaßnahmen wurden in ei-
nem eigenen Abschnitt zusam-
mengefasst, um sie bei den
später genannten einzelnen Teil-
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Abbildung 1:
Inhaltsverzeichnis
der GUV-I 5034.

Abbildung 2: Hinweis auf Musterbetriebsanweisungen.

Abbildung 3: Hinweis auf persönliche Schutzausrüstungen.
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tätigkeiten nicht jeweils extra
aufführen zu müssen. Für den
Leser bedeutet dies, dass er in
jedem Falle den Abschnitt „All-
gemeine Sicherheitsmaßnah-
men“ überprüfen muss, auch
wenn er nur Teiltätigkeiten der
Fahrzeuginnenreinigung aus-
führen muss.

Die einzelnen Unterabschnitte
sind nach einer gleichartigen
Struktur aufgebaut. Nach der
Überschrift werden zunächst die
für die jeweilige Tätigkeit spezi-
fischen Gefährdungen genannt.
Anschließend werden die hierzu
erforderlichen Schutzmaßnah-
men erläutert und weitere Infor-
mationen gegeben. Bei vielen
Unterabschnitten wird dann ein
Querverweis auf andere zu be-
achtende Punkte aus dieser
GUV-Information gegeben. Die-
se Querverweise sind unter der
Überschrift „Siehe auch“ am
Ende des jeweiligen Unterpunk-
tes zu sehen.

In den Unterabschnitten gibt es
oft noch die Überschrift „Weite-
re Informationen“. Hier werden
Querverweise gegeben auf an-
dere Regeln, Vorschriften oder
auch Gesetze. Dort kann weite-
res Hintergrundwissen nachge-
lesen werden. Darüber hinaus
sind in den Unterabschnitten
häufig noch Hinweise auf even-
tuell erforderliche persönliche
Schutzausrüstungen sowie auf
Musterbetriebsanweisungen
gegeben. Diese Musterbe-
triebsanweisungen sind in ei-
nem eigenen Anhang zusam-
mengestellt. Der Hinweis auf
Musterbetriebsanweisungen ist
in Abbildung 2 beispielhaft für
die Teiltätigkeit „Feucht- und
Innenreinigung“ zu sehen.

Persönliche Schutz-
ausrüstungen

Die Grafik, wie auf persönliche
Schutzausrüstungen hingewie-

sen wird, ist beispielhaft für die
Benutzung von Druck-, Pump-
und Sprühgeräten in Abbildung
3 wiedergegeben.

Die Hinweise für die Benutzung
von persönlichen Schutzaus-
rüstungen sind einheitlich dar-
gestellt worden. Als mögliche
persönliche Schutzausrüstun-
gen kommen Warnkleidung,
Hautschutz, Schutzkleidung,
Gesichts- oder Augenschutz,
Schutzhandschuhe, Atem-
schutz, Schutzhelm oder Fuß-
schutz in Frage. In den Fällen,
wo das Tragen von persönli-
chen Schutzausrüstungen
zwingend erforderlich ist, sind
in den Übersichten Kreuze vor-
gesehen. Diese Kreuze stellen
den Regelfall dar.

Im Einzelfall kann es vom Re-
gelfall durchaus Abweichungen
geben. Ggf. sind in einigen Fäl-
len die normalerweise hier ge-
nannten persönlichen Schutz-
ausrüstungen nicht ausreichend
und müssen durch zusätzliche,
ggf. andere persönliche Schutz-
ausrüstungen ersetzt oder er-
gänzt werden. Der Unterneh-
mer muss in jedem Einzelfalle
die für seinen Bereich erforder-
lichen persönlichen Schutzaus-
rüstungen ermitteln und festle-
gen.

In vielen Fällen wird hierauf in
den Tabellen auch hingewiesen,
indem dort geschrieben ist:
„Notwendigkeit mit Gefähr-
dungsbeurteilung prüfen“.

Musterbetriebs-
anweisungen

Insgesamt wurden 20 Muster-
betriebsanweisungen für einzel-
ne Teiltätigkeiten erstellt. Drei
von ihnen behandeln biologi-
sche Gefährdungen (Farbe
grün), drei weitere Gefährdun-
gen durch Gefahrstoffe (Farbe
orange) sowie weitere 14 Ge-
fährdungen sonstiger Art (Far-
be blau).

Diese Musterbetriebsanweisun-
gen sind nicht geeignet, sie 1:1
zu kopieren und anzuwenden.
Vielmehr müssen diese Muster-

betriebsanweisungen auf die
örtlichen Gegebenheiten über-
prüft und entsprechend ange-
passt und abgestimmt werden.
Die Musterbetriebsanweisun-
gen sollen dem Verantwortli-
chen eine Hilfestellung geben,
können ihm aber seine Verant-
wortung zur Gefährdungser-
mittlung nicht abnehmen. Vor
diesem Hintergrund ist mit der
umfangreichen Sammlung an
Musterbetriebsanweisungen
dem Unternehmer ein Stück
Arbeit abgenommen und ein
Leitfaden an die Hand gege-
ben. In Abbildung 4 ist eine
solche Musterbetriebsanwei-
sung dargestellt.

Vorschriften und
Regeln

In einem weiteren Anhang sind
die im Zusammenhang mit
Innenreinigungsarbeiten zu be-
achtenden Vorschriften und
Regeln aufgelistet. Dieser An-
hang umfasst insgesamt ca. 50
Nennungen und geht von Ge-
setzen über Verordnungen,
Unfallverhütungsvorschriften,
GUV-Regeln, GUV-Informatio-
nen zu technischen Regeln. Hier
sind unter anderem technische
Regeln für Gefahrstoffe aber
auch technische Regeln für bi-
ologische Arbeitsstoffe genannt.
Zuletzt werden noch einige
wichtige DIN-Normen ange-
führt.

Fazit

Mit der neuen GUV-Information
„Reinigen von Eisenbahnfahr-
zeugen zur Personenbeförde-
rung“ ist eine von Praktikern für
Praktiker erstellte Information
herausgegeben worden. Die
vielfältigen Gefährdungen, die
sich bei Innenreinigungsarbei-
ten ergeben können, sind zu-
sammengetragen und aufbe-
reitet worden. Darüber hinaus
werden mit einer Sammlung von
insgesamt 20 Musterbetriebs-
anweisungen Hilfestellungen für
die Unterweisung gegeben.         �

Abbildung 4: Musterbetriebsanweisung „Trinkwasserbefüllung“.


